


https://www.kreis-tuebingen.de/bekanntmachungen
https://www.kreis-tuebingen.de/bekanntmachungen
https://www.kreis-tuebingen.de/


































































































































https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/




























































 69 
 

 

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen I und II bei Entringen sowie den 

Brunnen I und II bei Poltringen  

A831-2 Unterlage 01: Erläuterungsbericht  
 

den ASG-Brunnen bei Poltringen beeinflusst werden. Dabei handelt es sich um 

Gebiete nordwestlich der geologischen Störung mit Abtauchen des Oberen 

Muschelkalks. In Richtung Pfäffingen (südöstlich der geologischen Störung mit 

Abtauchen des Oberen Muschelkalks) wurde bereits bei der Inbetriebnahme der 

ASG-Brunnen im Herbst 1967 durch einen Pumpversuch dieser Sachverhalt geprüft. 

Damals wurden keine Absenkungen der Grundwasserstände festgestellt.  

 

Baugrunderkundungen für Bauvorhaben in der Nähe der Ammer im Umfeld der ASG-

Brunnen bei Poltringen ergaben aufgrund des schlechten Baugrunds (unabhängig 

von Grundwasserstandsfragen) die Notwendigkeit von besonderen Vorkehrungen für 

die Gründung für die setzungsfreie Abtragung von Gebäudelasten. Die nahe den 

Brunnen bei Poltringen im Ammertal liegenden und in den letzten Jahren errichteten 

Gebäude sind folglich entsprechend gegründet. 

 

Ferner sei auch in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass die beabsichtigten 

Antragsmengen für die Grundwasserentnahme so konzipiert sind, dass im Hinblick 

auf die Wirkungen des Vorhabens die Grundwasserentnahme im Ausgangszustand 

der Grundwasserentnahme im Prognosezustand entspricht (siehe Kapitel 6.5). 

 

 

7.13 Weitere Merkmale des Standorts 

Wie bereits ausgeführt, sind die beabsichtigten Antragsmengen für die 

Grundwasserentnahme so konzipiert, dass im Hinblick auf die Wirkungen des 

Vorhabens die Grundwasserentnahme im Ausgangszustand der 

Grundwasserentnahme im Prognosezustand entspricht (siehe Kapitel 6.5). Auf eine 

detaillierte Darstellung nachfolgender Aspekte wird daher verzichtet: 

• Auswirkungen auf bzw. durch die bestehenden Gewässerbenutzungen 

• Auswirkungen auf die Landwirtschaft 

• Auswirkungen auf bzw. durch Schadensfälle und Altstandorte 

• Archäologische Kulturdenkmale und Fundstellen 
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1 Übersichtslageplan 

Die Lage der ASG-Brunnen Entringen I und II sowie Poltringen I und II kann dem 

Übersichtlageplan entnommen werden. Der Übersichtslageplan ist nachfolgend, 

getrennt durch ein Registerblatt, abgeheftet. 

 

Siehe 

Plan-Nr.: 02_Plan_01_Übersichtslageplan  
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2 Lagepläne 

Die Lage der ASG-Brunnen Entringen I und II im Maßstab 1:2.500 mit Darstellung 

von Flurstücken kann dem Lageplan entnommen werden. Der Lageplan ist 

nachfolgend, getrennt durch ein Registerblatt, abgeheftet. Ein entsprechender 

Lageplan für die ASG-Brunnen Poltringen I und II im Maßstab 1:2.500 ist ebenfalls 

beigefügt. Zusätzlich sind Detaillagepläne für die ASG-Brunnen Entringen I und II 

sowie Poltringen I und II im Maßstab 1:1.000 mit Darstellung von Flurstücken und 

Flurstücknummern beigefügt. 

 

Siehe: 

Plan-Nr.: 02_Plan_02_Lageplan_Brunnen_Entringen_I_und_II  
Plan-Nr.: 02_Plan_03_Lageplan_Brunnen_Entringen_I_und_II_Detail 
 
Plan-Nr.: 02_Plan_04_Lageplan_Brunnen_Poltringen_I_und_II  
Plan-Nr.: 02_Plan_05_Lageplan_Brunnen_Poltringen_I_und_II_Detail 
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3 Pläne zu Versorgungsschema 

Für die ASG-Brunnen Entringen I und II sowie Poltringen I und II werden RI-

Versorgungsschemata als Pläne bereitgestellt, aus denen die örtlichen Verhältnisse 

an den Brunnenköpfen, die messtechnische Überwachung der 

Grundwasserentnahme und die Kontrolle im Prozessleitsystem in der Leitwarte 

hervorgehen. Es handelt sich um Unterlagen aus der ASG-Betriebsdokumentation. 

 

Siehe: 

Plan-Nr.: 02_Plan_06_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_I 
Plan-Nr.: 02_Plan_07_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_II 
Plan-Nr.: 02_Plan_08_Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_I 
Plan-Nr.: 02_Plan_09_Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_II 
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4 Flurstücksverzeichnis 

4.1 Lage der Brunnen  

Die Lage der Brunnen (Koordinatenbezugssystem: UTM-32N, ETRS1989 (EPSG: 

25832)) kann mit folgenden Kennwerten beschreiben werden: 

 

Brunnen Entringen I 

 

• Ostwert/Rechtswert (in Metern) 497295 

• Nordwert/Hochwert (in Metern) 5376349 

Flurstück Nr:  2023 

Gemarkung:  Entringen 

Landkreis:  Tübingen 

 

Brunnen Entringen II 

• Ostwert/Rechtswert (in Metern) 497262 

• Nordwert/Hochwert (in Metern) 5376294 

Flurstück Nr:  2023 

Gemarkung:  Entringen 

Landkreis:  Tübingen 

 

Brunnen Poltringen I 

• Ostwert/Rechtswert (in Metern) 496736 

• Nordwert/Hochwert (in Metern) 5375415 

Flurstück Nr:  350/5 

Gemarkung:  Poltringen 

Landkreis:  Tübingen 

 

Brunnen Poltringen II 

• Ostwert/Rechtswert (in Metern) 496850 

• Nordwert/Hochwert (in Metern) 5375368 

Flurstück Nr:  350/5 

Gemarkung:  Poltringen 

Landkreis:  Tübingen 
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4.2 Verzeichnis der Brunnen-Grundstücke  

Die ASG ist Eigentümer der Brunnen und der Brunnen-Grundstücke:  

• Flurstück Nr. 2023 (Gemarkung Entringen, Landkreis Tübingen) 

• Flurstück Nr. 350/5 (Gemarkung Poltringen, Landkreis Tübingen) 
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1 Fragestellung und Vorgehen 

Der Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) betreibt 

mehrere Brunnen im Ammertal zwischen Herrenberg und Tübingen sowie im Neckartal 

bei Kiebingen. Dazu zählen auch die ASG-Brunnen Entringen I und II sowie  

Poltringen I und II. 

 

Die Bewilligung für die Grundwasserentnahme aus den ASG-Brunnen Entringen I 

und II sowie Poltringen I und II vom 06.03.2003 gilt bis zum 31.12.2022. Das 

Wasserrecht muss daher neu beantragt werden.  

 

Parallel zur Ausarbeitung der Antragsunterlagen ergab sich ein Sanierungsbedarf des 

antraggegenständlichen Brunnen Poltringen II. Nach Abschluss der Sanierung im 

Februar 2025 ist der technisch einwandfreie Zustand des Brunnens Poltringen II 

wieder hergestellt. Damit liegen die Voraussetzungen für eine Antragstellung und 

behördliche Genehmigung vor. Zudem ist die Gemeinde Hildrizhausen seit Sommer 

2024 neues Verbandsmitglied und muss bei den Betrachtungen zum künftigen 

Wasserbedarf mitberücksichtigt werden. 

 

Um die Wasserversorgung der Verbandsmitglieder auch zukünftig sicherstellen zu 

können, beantragt der Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-

Schönbuchgruppe eine wasserrechtliche Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser 

(zum Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung) für die Dauer von 30 Jahren aus 

den bestehenden ASG-Brunnen Entringen I und II sowie  

Poltringen I und II. 

 

Aufgabe der ASG ist die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser. Die 

beantragte Grundwasserentnahme dient folglich der öffentlichen Wasserversorgung.  

 

Vorliegende Unterlage 03 „Wasserbilanzierung der Vorjahre und künftiger 

Wasserbedarf“ dient der Erläuterung, dass die zur Bewilligung nachgesuchten 

Entnahmemengen aus den ASG-Brunnen Entringen I und II sowie Poltringen I und II 

erforderlich sind, um die Versorgungsaufgabe der ASG auch künftig erfüllen zu 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
 

 

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen I und II bei Entringen sowie 

Brunnen I und II bei Poltringen  

A831-4 Unterlage 03: Wasserbilanzierung der Vorjahre und künftiger Wasserbedarf  
 

Die entsprechenden Erläuterungen gliedern sich wie folgt: 

• Wichtige Begriffe und Abkürzungen 

• Wasseraufkommen der ASG und Verbandsstruktur 

• Übersicht Wasser- und Bezugsrechte sowie Förderleistung und nutzbares 

Dargebot 

• Analyse des Wasseraufkommens und der Wasserabgabe in den vergangenen 

Jahren 

• Künftiger Wasserbedarf  

• Fazit - Abgleich künftiger Wasserbedarf mit Wasser- und Bezugsrechten 

 

 



 3 
 

 

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen I und II bei Entringen sowie 

Brunnen I und II bei Poltringen  

A831-4 Unterlage 03: Wasserbilanzierung der Vorjahre und künftiger Wasserbedarf  
 

2 Wichtige Begriffe und Abkürzungen 

 

2.1 Begriffsdefinitionen 

Für die vorliegende Studie werden die nachfolgend beschriebenen Definitionen 

verwendet. Diese Definitionen orientieren sich an den Begriffsbestimmungen in 

Mutschmann / Stimmelmayr (2014). Zusätzlich werden die Besonderheiten erläutert, 

die sich aus der örtlichen Situation im Bereich der 15 Verbandsmitglieder der ASG 

(Zweckverband Ammertal-Schönbuch-Gruppe) ergeben. 

 

 

Eigenbedarf: beim Eigenbedarf handelt es sich um die Wassermenge, die das 

Wasserversorgungsunternehmen zum Zweck der Wasseraufbereitung benötigt. Bei 

der ASG handelt es sich dabei um den Betrieb der Carix-Anlage. 

 

 

Fremdwasser: als Fremdwasser wird das Wasser bezeichnet, das von anderen 

Wasserversorgungsunternehmen (Bodenseewasserversorgung (BWV), Stadtwerke 

Rottenburg (Notfallverbund) bezogen wird. 

 

 

Wasseraufkommen: das Wasseraufkommen eines Wasserversorgungsgebietes 

kann sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und dem Bezug von anderen 

Wasserversorgungsunternehmen zusammensetzen. Im Fall der ASG wird 

Eigenwasser mit mehreren Brunnen aus den Kiesen des Neckar- und des Ammertals 

gewonnen. Das Eigenwasser ist folglich Grundwasser. Ferner bezieht die ASG 

Wasser von der Bodenseewasserversorgung (BWV), die ihr Wasser aus dem 

Bodensee gewinnt. Die ASG betreibt ferner einen Notfallverbund mit den Stadtwerken 

Rottenburg.  

 

 

Wasserbedarf: beim Wasserbedarf handelt es sich um einen Planungs- oder 

Prognosewert. Er beschreibt meist die voraussichtlich benötigte Wassermenge, die 

von einem Wasserversorgungsunternehmen künftig geliefert werden muss. Die 

örtlichen Verhältnisse und denkbaren künftigen Einflüsse sind zu berücksichtigen. 

Üblicherweise wird eine Wasserbedarfsprognose mit einem Zeithorizont versehen. 

 

 

Wasserabgabe: bei der Wasserabgabe handelt es sich um die Wassermenge, die ein 

Versorgungsunternehmen in das Rohrnetz einspeist. 
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Wasserverlust (inkl. nicht erfasster und somit nicht in Rechnung gestellter Abgaben): 

als Wasserverlust wird die Differenz zwischen der Wasserabgabe (ins Rohrnetz 

eingespeiste Wassermenge) und der Wasserabgabe an Letztverbraucher bezeichnet. 

Der Wasserverlust in der Statistik der ASG setzt sich zusammen aus: 

• „echten“ Verlusten, die z.B. durch Rohrbrüche oder Undichtigkeiten im Rohrnetz 

entstehen 

• „unechten“ Verlusten, die z.B. aus Zählerabweichungen und Schleichverlusten 

entstehen 

• nicht erfassten und somit nicht in Rechnung gestellten Abgaben (hauptsächlich 

Reinigungen von Wasserbehältern und Leitungsspülungen sowie 

untergeordnet Feuerwehrübungen) 

 

 

Täglicher Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser: Gängige Größe für die Darstellung des 

Wasserverbrauchs insbesondere als Vergleichsgröße. Die Berechnung erfolgt 

üblicherweise aus der Wasserabgabe an Letztverbraucher in Liter pro Tag und durch 

Berücksichtigung der Einwohnerzahl. Eine entsprechende Größe wird auch in DVGW 

(2008) verwendet. Dort lautet die Bezeichnung durchschnittlicher Tagesverbrauch je 

Einwohner.  

 

Die Wasserabgabe der ASG als Gruppenwasserversorger wird nicht getrennt nach 

Haushalten oder nach Gewerbe, Industrie und anderen Großverbrauchern ermittelt. 

Der berechnete Pro-Kopf-Verbrauch für die einzelnen Verbandsmitglieder ist in den 

nachfolgenden Auswertungen aus methodischen Gründen nicht bereinigt, d.h. er 

beinhaltet auch die Abgabe von Wasser an Gewerbe, Industrie und andere 

Großverbraucher. 

 

 

2.2 Abkürzungen und Einheiten 

Allgemeine Abkürzungen 

ASG   Zweckverband Ammertal-Schönbuch-Gruppe  

BaWü   Baden-Württemberg 

BWV   Zweckverband Bodenseewasserversorgung  

DVGW  Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. 

STALA  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 
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Einheiten 

a    Jahr 

d    Tag 

E    Einwohner/in  

l    Liter 

m    Meter 

m³   Kubikmeter 

Mio.   Million bzw. 106 

s    Sekunde 
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3 Wasseraufkommen der ASG und Verbandsstruktur  

 

3.1 Wasseraufkommen 

Das Wasseraufkommen der ASG setzt sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und 

dem Bezug von anderen Wasserversorgungsunternehmen zusammen. Das 

Eigenwasser der ASG stammt aus mehreren Brunnen im Neckar- und Ammertal. Das 

Eigenwasser ist folglich Grundwasser. Ferner bezieht die ASG Wasser von der 

Bodenseewasserversorgung (BWV), die ihr Wasser aus dem Bodensee gewinnt. Die 

ASG betreibt ferner einen Notfallverbund mit den Stadtwerken Rottenburg. 

 

 

3.2 Verbandsstruktur 

Der Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) ist ein 

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit. Er 

wurde am 20. Januar 1926 gegründet. Die ASG zählt insgesamt15 Verbandsmitglieder 

in den Landkreisen Böblingen, Tübingen, Reutlingen und Esslingen: 

• Gemeinde Altdorf 

• Gemeinde Altenriet 

• Gemeinde Ammerbuch 

• Stadt Böblingen* 

• Gemeinde Dettenhausen 

• Gemeinde Hildrizhausen (Mitglied seit Juli 2024)* 

• Stadt Holzgerlingen 

• Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH* 

• Gemeinde Schlaitdorf 

• Gemeinde Schönaich 

• Gemeinde Steinenbronn 

• Stadtwerke Tübingen GmbH* 

• Gemeinde Waldorfhäslach 

• Stadt Waldenbuch 

• Gemeinde Weil im Schönbuch 

(teilversorgte Verbandsmitglieder sind in dieser Aufzählung mit einem * markiert) 

 

Insgesamt werden durch die ASG über 128.000 Einwohner versorgt. 
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3.3 Versorgung der Verbandsmitglieder mit Eigenwasser und Bodenseewasser 

Im Versorgungsgebiet der ASG treten hinsichtlich der Herkunft des Wassers drei 

Regelfälle auf: 

• Versorgung einer Kommune mit Eigenwasser (ASG-Wasser) 

• Versorgung einer Kommune mit Bodenseewasser (BWV) 

• Versorgung einer Kommune mit Mischwasser (Eigenwasser/ASG-Wasser und 

Bodenseewasser) 

 

Darüber hinaus kommt es zu drei Sonderfällen: 

• Böblingen: die Versorgung von Böblingen erfolgt je nach Lage im Stadtgebiet 

mit Mischwasser (Eigenwasser/ASG-Wasser und Bodenseewasser) oder 

ausschließlich Bodenseewasser 

• Unterjesingen: die Versorgung von Unterjesingen erfolgt je nach Lage im Ort 

(Niederzone oder Hochzone) mit Eigenwasser/ASG-Wasser oder 

ausschließlich Bodenseewasser 

• Hildrizhausen: die Versorgung von Hildrizhausen erfolgt je nach Lage im Ort mit 

ASG-Mischwasser (Eigenwasser/ASG-Wasser und Bodenseewasser) oder mit 

Eigenwasser der Gemeinde Hildrizhausen 

 

Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 3.1 visualisiert.  
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Abbildung 3.1: Versorgung der Verbandsmitglieder mit Eigenwasser und 

Bodenseewasser (Bildquelle: ASG) 
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4 Übersicht Wasser- und Bezugsrechte sowie Förderleistung und nutzbares 

Dargebot 

Das Wasseraufkommen der ASG setzt sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und 

dem Bezug von Wasser der BWV zusammen.  

 

Bei der Gewinnung von Eigenwasser wird Grundwasser entnommen. Die 

entsprechenden Wasserrechte sind in Kapitel 4.1.1 zusammengestellt. Das 

Bezugsrecht der BWV ist in 4.1.2 beschrieben. In Kapitel 4.2 wird auf die 

Förderleistung und das nutzbare Dargebot eingegangen. 

 

4.1 Wasser- und Bezugsrechte 

4.1.1 Wasserrechte für die Gewinnung von Eigenwasser 

Der ASG stehen für die zur Gewinnung von Eigenwasser betriebenen 

Grundwasserentnahmen folgende gestaffelten Wasserechte zur Verfügung: 

 

 

Brunnen I bis III bei Altingen  

(Entscheidung des Landratsamts Tübingen vom 26.03.2009) 

• 65 l/s 

• 5.620 m³/Tag 

• 1.000.000 m³/Jahr 

 

Brunnen Breitenholz  

(Entscheidung des Landratsamts Tübingen vom 03.07.2012) 

• 60 l/s 

• 5.200 m³/Tag 

• 1.000.000 m³/Jahr 

 

Brunnen I bei Kiebingen  

(aufrecht erhaltenes altes Recht) 

• 3.630 m³/Tag 

• 962.689 m³/Jahr 
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Brunnen II bis VI auf den Gemarkungen Rottenburg, Kiebingen und Hirschau 

(Entscheidung des Landratsamts Tübingen vom 27.05.2004) 

• 98 l/s maximale Entnahme (Leistung der Anlage) 

• 5.873 m³ an 60 Spitzenverbrauchstagen 

• 4.195 m³/Tag 

• 1.528.955 m³/Jahr 

In Kiebingen ist eine Verteilung auf die einzelnen Brunnen festgelegt. Auf die 

Darstellung dieser Spezifizierung wird hier verzichtet. 

 

Brunnen I und II bei Entringen sowie Brunnen I und II bei Poltringen 

(Gegenstand des Antrags) 

Siehe Tabelle 4.1. 

 

Tabelle 4.1: Antragsmengen für die ASG-Brunnen Entringen I und II sowie Poltringen 

I und II 

Staffelung Entnahmerate bzw.- volumen 

Entringen I und II Poltringen I und II 

Maximale Entnahmemenge  
 

60 l/s 

 

100 l/s 

Maximale Entnahme an bis zu 

60 Spitzenverbrauchstagen pro 

Jahr 

[m³/Tag] 

 

4.000  

 

7.500 

Maximale Tagesentnahme 

[m³/Tag] 

 

2.750  

 

5.500 

Maximale Jahresentnahme 

[m³/Jahr] 

 

602.250  

(entspricht 1.650 

m³/Tag) 

 

1.606.000  

(entspricht 4.400 

m³/Tag) 

 

 

4.1.2 Bezugsrechte Bodenseewasser 

Die ASG ist Mitglied im Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV). Die 

Wasserbezugsmenge von der BWV beträgt 103 l/s. 
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4.1.3 Gesamtschau 

Rechnet man die einzelnen Wasserrechte an den Brunnen von den Tages- bzw. 

Jahreswerten in l/s um, erhält man die in Tabelle 4.2 dargestellten Entnahmemengen 

in l/s. Ferner sind auch das Bezugsrecht bei der BWV sowie die Summe aus Wasser- 

und Bezugsrechten aufgeführt. Der Notfallverbund mit Rottenburg ist bei der 

Summenbildung nicht berücksichtigt. Dieser würde die Summen um 10 l/s erhöhen. 

 

Tabelle 4.2: Wasserechte für Brunnen (umgerechnet in l/s) und Bezugsrecht 

Fremdwasser 

Wasseraufkommen 

Wasserrechte/ Bezugsrecht 

an 60 

Spitzentagen 

[l/s] 

max. Tages-

entnahme  

[l/s] 

max. Jahres-

entnahme  

[l/s] 

Brunnen Entringen 46 32 19 

Brunnen Poltringen 87 64 51 

Brunnen Kiebingen I 42 42 31 

Brunnen Kiebingen II-VI 68 49 48 

Ammerbuch-Breitenholz 60 60 32 

Ammerbuch-Altingen III 65 65 32 

Eigenwasser gesamt 368 312 213 

Fremdwasser 103 103 103 

Wasseraufkommen gesamt 471 415 316 

(alle Zahlen gerundet auf den vollen Liter/Sekunde) 

 

 

4.2 Förderleistung und nutzbares Dargebot 

Bei der Bewirtschaftung der Brunnen muss das vorhandene Wasserrecht eingehalten 

werden. Es sind jedoch auch technische und natürliche Faktoren zu betrachten; 

insbesondere ob diese zu Limitierungen führen können. 

 

Ein möglicher limitierender technischer Faktor ist die Höhe der Förderleistung. So 

hängt die Menge an förderbarem Eigenwasser aus den Brunnen im Neckartal und 

Ammertal von der installierten Pumpenleistung ab. Zu den natürlichen Faktoren zählt 

das nutzbare Dargebot in Abhängigkeit von den hydrologischen Bedingungen. In 

trockenen Zeiten (niedriges natürliches Dargebot) steht weniger Wasser zur Verfügung 

als in durchschnittlich nassen (mittleres natürliches Dargebot). Aus der 

Wechselwirkung von Grundwasserständen und Förderrate kann es zu weiteren 

Limitierungen kommen. So sind Absenkungsbegrenzungen zu beachten (keine 
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Absenkungen der Wasserstände unterhalb der Brunnen-Filter), um der 

Brunnenalterung entgegenzuwirken.  

 

Zu beachten ist auch, dass bei den Brunnen in Altingen nur der Brunnen III betrieben 

wird, da Brunnen I und II mikrobielle Auffälligkeiten aufweisen und ohne eine geeignete 

Aufbereitung nicht nutzbar sind. 

 

In der nachfolgenden Tabelle 4.3 sind die Wasser- und Bezugsrechte (für maximale 

Jahresentnahme und maximale Entnahme an 60 Spitzentagen getrennt) für das 

Eigenwasser und das Fremdwasser aufgezeigt. Auch die Förderleistung und das 

mittlere sowie das niedrige nutzbare Dargebot sind aufgelistet.  

 

Das Bezugsrecht bei der BWV beträgt 103 l/s und wurde in den letzten Jahren fast 

vollständig in Anspruch genommen. Diese maximale Wasserbezugsmenge kann nur 

abgenommen werden, wenn die technische Leistung für diese Wassermenge 

ausgerichtet ist. Durch technische Umstellungen in den letzten Jahren ist die 

Ausschöpfung der BWV-Quote gewährleistet. 

 

Aus der Gegenüberstellung in Tabelle 4.3 wird deutlich, dass die Förderleistungen 

ausreichen, um die Wasserrechte für die maximale Jahresentnahme abzudecken. Die 

maximale Entnahme an 60 Spitzentagen kann durch die aktuell installierten 

Förderleistungen nur nahezu erreicht werden. Um dies vollständig zu erreichen, sind 

in den nächsten Jahren Brunnensanierungen und Aktualisierungen in der 

Pumpentechnik vorgesehen.  

 

Das gemäß den Betriebserfahrungen abgeschätzte mittlere nutzbare Dargebot an 

Eigenwasser beläuft sich in durchschnittlichen Jahren auf 319 l/s. Als zusätzliches 

Szenario (bei niedrigem natürlichem Dargebot) wird als minimal nutzbares Dargebot 

an Eigenwasser ein Wert von 252 l/s angenommen. Dabei handelt es sich um eine 

Extrembetrachtung. Es ist zu erkennen, dass das gemäß den Betriebserfahrungen 

abgeschätzte mittlere nutzbare Dargebot größer ist als die Wasserrechte für 

Eigenwasser bezogen auf die maximale Jahresentnahme. Dies belegt eine aufs Jahr 

ausgerichtete natürliche Deckung der ASG-Wasserrechte.  

 

Bei Zusammentreffen von Spitzenbedarf und in hydrologisch bedingt trockenen Zeiten 

ist das mittlere nutzbare Dargebot und das als Szenario angesetzte minimal nutzbare 

Dargebot zu gering, um die maximale Entnahme an 60 Spitzentagen zu decken. Um 

in derartigen Spitzenbedarfssituationen dennoch möglichst hohe Tagesentnahmen zu 

ermöglichen, hat die ASG ein Bewirtschaftungsregime eingeführt, um die auf tiefe 

Grundwasserstände empfindlichen Brunnen vorsorglich zu schonen und die Vorräte 

nicht bereits vor verbrauchsreichen Zeiten abzuwirtschaften.  
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Tabelle 4.3: Zusammenfassung von Wasser- bzw. Bezugsrecht, Förderleistung sowie 

nutzbarem Dargebot 

 Eigenwasser BWV Summe 

Wasserrecht bzw. Bezugsrecht 

(max. Jahresentnahme) 

[l/s] 

213 103 316 

Wasserrecht bzw. Bezugsrecht 

(max. Entnahme an 60 Spitzentagen) 

[l/s] 

368 103 471 

Förderleistung 

[l/s] 
336 103 439 

Mittleres nutzbares Dargebot 

(abgeschätzt aus Betriebserfahrung) 

[l/s] 

319 103 422 

Szenario für minimal nutzbares 

Dargebot (Extrembetrachtung) 

[l/s] 

252 103 355 
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5 Analyse des Wasseraufkommens und der Wasserabgabe in den 

vergangenen Jahren 

 

5.1 Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung des Wasseraufkommens  

Das Wasseraufkommen der ASG setzt sich aus der Gewinnung von Eigenwasser und 

dem Bezug von anderen Wasserversorgungsunternehmen zusammen. Die zeitliche 

Entwicklung der Eigenwasserförderung für die Jahre 2013 bis 2024 ist in der  

Abbildung 5.1 zu erkennen. Die Eigenwasserförderung schwankt in diesen Jahren 

zwischen 4,1 und ca. 5,0 Mio. m³. Die niedrige Eigenwasserförderung von 4,3 Mio. m³ 

im Jahr 2016 ist dem Umbau und der Optimierung der Carix-Anlage geschuldet. Im 

Jahr 2016 war der Eigenbedarf für die Aufbereitung niedriger. In den letzten Jahren ist 

die Eigenförderung rückläufig und erreicht 2023 ein Minimum von ca. 4,1 Mio. m³. 

2024 wurde wieder etwas mehr Eigenwasser gefördert, da durch den Umbau im 

Wasserwerk Rottenburg mehr Wasser nach Rottenburg geliefert wurde.  

 

 

 

Abbildung 5.1: Zeitliche Entwicklung der Eigenwasserförderung zwischen 2013 und 

2024 (Datengrundlage: ASG) 
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Die Wasserrechte für die im Ammertal gelegenen Brunnen Entringen I und II sowie 

Poltringen I und II laufen aus und müssen neu beantragt werden. Aus diesem Grund 

werden diese Brunnen im Folgenden genauer betrachtet. In Abbildung 5.2 ist die 

zeitliche Entwicklung der Eigenwasserförderung der einzelnen Brunnen dargestellt. 

Der Brunnen Entringen I wurde wegen Sanierung erst ab 2018 wieder in Betrieb 

genommen. Der Brunnen Poltringen II wurde 2024/ 2025 saniert. 

 

 

 

Abbildung 5.2: Entwicklung der Eigenwasserförderung für die ASG-Brunnen 

Entringen I und II sowie Poltringen I und II für die Jahre 2013 bis 2024 

(Datengrundlage: ASG) 
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Abbildung 5.3: Dauerlinien für die Entnahme der Brunnen I und II bei Entringen sowie 

Brunnen I und II bei Poltringen durch die ASG in den vergangenen 

Jahren (summarisch über alle vier Brunnen) (Datengrundlage: ASG) 

 

Abbildung 5.3 zeigt die sogenannten Dauerlinien für die Entnahmen an den 4 Brunnen 

in den vergangenen Jahren. Die Dauerlinien der einzelnen Brunnen sind in 

Unterlage 01, Kapitel 6.3 zu finden. 

 

In Abbildung 5.4 ist die zeitliche Entwicklung des Fremdwasserbezugs (BWV und 

Stadtwerke Rottenburg) zwischen 2013 und 2024 dargestellt. Der Fremdwasserbezug 

ist innerhalb dieser Jahre von ca. 2,5 Mio. m³ auf 3,1 Mio. m³ angestiegen. Dieser 

erhöhte Fremdwasserbezug der letzten Jahre ist eine Folge der Umstellung der 

Betriebsstrategie hinsichtlich der vollständigen Auslastung der BWV-

Beteiligungsquote und der vorsorglichen Schonung des Eigenwassers. 
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Abbildung 5.4: Zeitliche Entwicklung des Fremdwasserbezugs zwischen 2013 und 

2024 (Datengrundlage: ASG) 

 

 
 
 
 

5.2 Wasserabgabe 

5.2.1 Zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe 

In Abbildung 5.5 ist die zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe seit dem Jahr 2000 

dargestellt. In den Jahren zwischen 2000 und 2002 liegt die Wasserabgabe bei  

ca. 6,6 Mio. m³. In den Jahren zwischen 2003 und 2007 liegt die Wasserabgabe höher 

und erreicht Werte zwischen 6,7 und 6,9 Mio. m³. Im Jahr 2008 lag die Wasserabgabe 

mit 6,15 Mio. m³ auf einem sehr niedrigen Niveau. Seit 2009 steigt die Wasserabgabe 

tendenziell immer weiter an und übersteigt die 7 Mio. m³-Marke im Jahr 2020. In den 

letzten Jahren ist die Wasserabgabe wieder rückläufig und erreicht 2024 einen Wert 

von ca. 6,7 Mio. m³. 
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Abbildung 5.5: Zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe ab 2000 (Datengrundlage: 

ASG) 

 

 

5.2.2 Zeitliche Entwicklung der Wasserabgabe pro Verbandsmitglied 

In der nachfolgenden Tabelle 5.1 ist die jährliche Auslastung der einzelnen 

Verbandsmitglieder der ASG dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die einzelnen 

Verbandsmitglieder das bestehende Bezugsrecht im Jahresdurchschnitt nicht 

ausschöpfen. Diese Aussage bezieht sich auf den Jahresdurchschnitt – es sind in 

dieser Auswertung noch keine Tagesmaxima in heißen Sommern berücksichtigt.  
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Tabelle 5.1: Auslastung der Verbandsmitglieder zwischen 2000 und 2024 

Verbandsmitglied 

Bezugs-

recht  

[l/s] 

Auslastung zwischen 2000 und 2024 [l/s] 

Niedrigste 

Jahres-

auslastung 

Höchste 

Jahres-

auslastung 

Mittlere 

Jahres-

auslastung 

Altdorf 13 6,2 7,9 7,0 

Altenriet 5 2,5 3,1 2,8 

Ammerbuch 35 17,1 19,4 18,2 

Böblingen 112 49,7 62,9 55,7 

Dettenhausen 16 7,3 8,3 7,9 

Hildrizhausen**  0,8 2,5 2,2 

Holzgerlingen 39 19,7 27,4 22,7 

Rottenburg* 20 8,3 13,0 10,6 

Schlaitdorf 5 2,0 2,9 2,5 

Schönaich 30 15,0 19,6 16,8 

Steinenbronn 17 8,9 11,3 9,9 

Tübingen 28 13,0 16,0 14,3 

Walddorfhäslach 16 6,6 8,5 7,5 

Waldenbuch 34 14,8 19,7 16,9 

Weil i.S. 30 14,1 16,0 15,3 

gesamt 400 186,0 238,5 210,3 

      * Rottenburg ohne Notfallverbund  

     ** abgeschätzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen) 

 

 

5.2.3 Täglicher Pro-Kopf-Verbrauch 

Nach der Statistik des STALA liegt der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch auf Bundesebene 

(128 l/(E*d) im Jahr 2019) etwas höher als in Baden-Württemberg (125 l/(E*d) im Jahr 

2019). Die Zahlen des STALA liegen 2022 für den täglichen Pro-Kopf-Verbrauch 

immer noch in derselben Größenordnung (Bundesebene: 128 l/(E*d), Baden-

Württemberg: 123 l/(E*d). Für das Jahr 2022 liegt die auf Pro-Kopf umgerechnete 

Netzeinspeisung der Verbandsmitglieder der ASG mit durchschnittlich ca. 140 l/(E*d) 

über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Für die weitere Auswertung wurde das 

Jahr 2020 herangezogen, da es das Jahr mit der höchsten Auslastung war. Die auf 

Pro-Kopf umgerechnete Netzeinspeisung im Jahr 2020 für die Verbandsmitglieder der 

ASG ist in Tabelle 5.2 zusammengestellt. Er liegt mit durchschnittlich ca. 148 l/(E*d) 

über dem Landes- und Bundesdurchschnitt und ist noch unbereinigt. Der Unterschied 

lässt sich daher methodisch erklären. So ist der Verbrauch für Gewerbe, Industrie und 

andere Großverbraucher in den Zahlen der ASG (Gruppenwasserversorger) nicht 

herausgerechnet. Die Städte Böblingen, Holzgerlingen und Waldenbuch haben 
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methodisch bedingt einen deutlich erhöhten rechnerischen täglichen Pro-Kopf-

Verbrauch. Dieser wird durch ansässige Gewerbeunternehmen und eine Sportanlage 

hervorgerufen. Zu beachten ist, dass bei den Angaben in Tabelle 5.2 bei den 

teilversorgten Verbandsmitgliedern (Böblingen, Rottenburg und Tübingen) nur die 

Einwohner berücksichtigt wurden, die in den von der ASG versorgten Gebieten 

wohnen. Für die Berechnung des künftigen Wasserbedarfs wird das Bezugsjahr 2020 

herangezogen, da in diesem Jahr die abgenommene Wassermenge mit über 7 Mio. m³ 

am höchsten war. 
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Tabelle 5.2: Täglicher Pro-Kopf-Verbrauch für das Jahr 2020 

Verbandsmitglied 
Land-

kreis 

EW  

Stand 

2020, 

STALA) 

Abgenommene 

Wassermenge 

2020 [m³/a] 

 

auf Pro-Kopf 

umgerechnete 

Netzein-

speisung** 

[l/d*EW] 

Altdorf BB 4585 240918 143,96 

Altenriet ES 2001 97684 133,75 

Ammerbuch TÜ 11274 613262 149,03 

Böblingen BB 23585* 1708207 198,43* 

Dettenhausen TÜ 5416 261597 132,33 

Holzgerlingen BB 13258 862536 178,24* 

Rottenburg BB 7764* 368105 129,90 

Schlaitdorf ES 1957 82626 115,67 

Schönaich BB 10795 617672 156,76 

Steinenbronn BB 6428 356469 151,93 

Tübingen TÜ 9791* 477842 133,71 

Walddorfhäslach RT 5309 251453 129,76 

Waldenbuch BB 8748 583127 182,63* 

Weil im Schönbuch BB 9994 503619 138,06 

blau*: sehr hoher täglicher Pro-Kopf-Verbrauch (umgerechnet aus Netzeinspeisung) 

* bei Spalte EW: nur Teilversorgung durch die ASG (Böblingen, Rottenburg, Tübingen) 

** Netzeinspeisung mit Gewerbe, Industrie und anderen Großverbrauchern sowie Wasserverlusten 

 

 

5.2.4 Wasserverluste und Eigenbedarf 

Anhand von Auswertungen der ASG für die Jahre 2013 bis 2024 lassen sich die in 

Abbildung 5.6 dargestellten Wasserverluste (graue Linie) herauslesen. Die 

Wasserverluste liegen meist unter 2 % des gesamten Wasseraufkommens. Der etwas 

erhöhte Wasserverlust im Jahr 2020 ist ein einmaliger Ausreißer. Für dieses Jahr sind 

keine besonderen Vorkommnisse bekannt, die den erhöhten Wasserverlust erklären 

würden. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Ausreißer durch Messdifferenzen 

bzw. Messunsicherheiten bedingt ist. Die prozentuale Wassermenge für den 

Eigenbedarf der Carix-Anlage ist als orangene Linie dargestellt. Durch den Umbau und 

die Optimierung der Carix-Anlage im Jahr 2016 erfolgte ein Rückgang von 9 auf 

ca. 7 % des Wasseraufkommens. Die Wasserabgabe (blaue Säulen) macht ca. 90 % 

des gesamten Wasseraufkommens aus.  
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Abbildung 5.6: Wasserabgabe, Eigenbedarf und Wasserverlust für die Jahre 2013 bis 

2024 (Datengrundlage: ASG) 

 

5.2.5 Notfallverbund 

Die ASG betreibt einen Notfallverbund mit den Stadtwerken Rottenburg. Dieser wurde 

zuletzt im Jahr 2016 in Anspruch genommen, da in diesem Jahr die Carix-Anlage der 

ASG optimiert wurde. In diesem Jahr wurden über die Stadtwerke Rottenburg  

ca. 141.000 m³ Fremdwasser bezogen. Das entspricht einem Anteil von ca. 2 % des 

Gesamtwasseraufkommens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 
 

 

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen I und II bei Entringen sowie 

Brunnen I und II bei Poltringen  

A831-4 Unterlage 03: Wasserbilanzierung der Vorjahre und künftiger Wasserbedarf  
 

5.2.6 Auswertung zu den Bezugsrechten der Verbandsmitglieder an 

Spitzenbedarfstagen 

Da für die einzelnen Verbandsmitglieder der Jahresverbrauch bekannt ist, kann ein 

dazugehöriger Spitzenbedarf errechnet werden. Hierfür wurde der mittlere 

Jahresverbrauch pro Verbandsmitglied in einen mittleren Tagesbedarf umgerechnet 

und mit nachfolgender Formel (siehe DVGW-Arbeitsblatt W410, S. 14) der 

Spitzenbedarf berechnet:  

 
 

 

Der Spitzentagesbedarf (Qdmax) errechnet sich aus dem mittleren Tagesbedarf (Qdm), 

der mit dem Spitzenfaktor (fd) multipliziert wird. Dieser Spitzenfaktor ist abhängig von 

der Einwohnerzahl (siehe Tabelle 5.2). Der rechnerisch abgeschätzte 

Tagesspitzenbedarf (siehe Tabelle 5.3) liegt nach dem DVGW-Arbeitsblatt W410 bei 

ungefähr dem doppelten mittleren jährlichen Auslastungswert. In Summe sind das 

ca. 406 l/s. Die rechnerische Abschätzung des Spitzentagesbedarfs stimmt mit der 

Höhe der aktuellen Bezugsrechte der Verbandsmitglieder überein. 
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Tabelle 5.3: Auslastung und Berechnung des Spitzentagesbedarfs der 

Verbandsmitglieder  

Verbands-

mitglied 

Bezugs-

recht 

[l/s] 

Mittlere 

Jahres-

auslastung 

zwischen 

2000 und 

2024 

[l/s] 

Errechneter 

Spitzenfaktor 

Rechnerisch 

abgeschätzter 

Spitzen-

tagesbedarf 

[l/s] 

Altdorf 13 7,0 2,1 14,7 

Altenriet 5 2,8 2,2 6,2 

Ammerbuch 35 18,2 1,9 34,6 

Böblingen* 112 55,7 1,8 100,3 

Dettenhausen 16 7,9 2,0 15,8 

Hildrizhausen*, **  2,2 2,1*** 4,6 

Holzgerlingen 39 22,7 1,9 43,1 

Rottenburg* 20 10,6 2,0 21,2 

Schlaitdorf 5 2,5 2,2 5,5 

Schönaich 30 16,8 1,9 31,9 

Steinenbronn 17 9,9 2,0 19,8 

Tübingen* 28 14,3 2,0 28,6 

Walddorfhäslach 16 7,5 2,0 15,0 

Waldenbuch 34 16,9 2,0 33,8 

Weil i.S. 30 15,3 2,0 30,6 

Gesamt 400 210,3  405,7 

*: teilversorgte Verbandsmitglieder 

** abgeschätzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen) 

*** abgeschätzt (Annahme Spitzenfaktor ähnlich wie Altdorf) 
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6 Künftiger Wasserbedarf 

Der künftige Wasserbedarf wird zuerst für Jahre mit mittlerer und hoher Auslastung für 

Verbraucher ohne und mit Wohnbezug berechnet. Die Differenzierung für Verbraucher 

ohne und mit Wohnbezug wird vorgenommen, da sich die künftige Entwicklung deren 

Bedarfs unterschiedlich entwickeln kann. Zu den Verbrauchern ohne Wohnbezug 

zählen z.B. Sportanlagen mit Bewässerung sowie ansässige Unternehmen mit hohem 

Wasserbedarf (wie z.B. Wäschereien, …). Es wird bei der Berechnung des künftigen 

Wasserbedarfs von einem gleichzeitig auftretenden Abnahmeverhalten, insbesondere 

an Spitzenbedarfstagen, ausgegangen.  

 

Danach erfolgt eine Berechnung des künftigen Wasserbedarfs für Tage mit einer 

Spitzenentnahme. Anschließend erfolgt eine Gesamtschau für den künftigen 

Wasserbedarf bis in 30 Jahren in einem separaten Kapitel.  

 

 

6.1 Künftiger Wasserbedarf für ein Jahr mit mittlerer und hoher Auslastung 

6.1.1 Berechnung künftiger Bedarf für Verbrauchern ohne Wohnbezug 

Das Wachstum von Verbrauchern ohne Wohnbezug und von Verbrauchern mit 

Wohnbezug wird differenziert ermittelt. Dazu wird über die Differenz zum auf Pro-Kopf 

umgerechnete Netzeinspeisung der einzelnen Verbandsmitglieder zum 

durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch in Baden-Württemberg (ca. 125 l/d*EW) ein 

rechnerischer Verbrauch für die Verbrauchern ohne Wohnbezug abgeschätzt (siehe 

Tabelle 6.1). Da der Pro-Kopf-Verbrauch in der Einheit l/d*EW angegeben ist, wird der 

abgeschätzte Wasserbedarf für diese Verbraucher erst in dieser Einheit als Differenz 

angegeben und in der letzten Spalte umgerechnet auf l/s. Anhand dieser Berechnung 

wird ein Wasserbedarf für Verbraucher ohne Wohnbezug von ca. 48 l/s errechnet. Für 

das im Sommer 2024 hinzugekommene Verbandsmitglied Hildrizhausen ist keine 

Differenzierung in Verbraucher ohne Wohnbezug anzunehmen. Es wird nur eine 

summarische Betrachtung des künftigen Bedarfs für Verbraucher mit Wohnbezug 

vorgenommen. 
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Tabelle 6.1: Berechnung eines abgeschätzten Wasserbedarfs für Verbraucher ohne 

Wohnbezug (Stand 2020) 

Verbandsmitglied 

auf Pro-Kopf 

umgerechnete 

Netzein-

speisung** 

[l/d*EW] 

Pro-Kopf-

Verbrauch 

BaWü 

[l/d*EW] 

Abge-

schätzter 

Wasser-

bedarf für 

Verbraucher 

ohne 

Wohnbezug 

[l/d*EW] 

Abge-

schätzter 

Wasser-

bedarf für 

Verbraucher 

ohne 

Wohnbezug 

[l/s] 

Altdorf 144,0 125,0 19,0 1,0 

Altenriet 133,7 125,0 8,7 0,2 

Ammerbuch 149,0 125,0 24,0 3,1 

Böblingen* 198,4 125,0 73,4 20,0 

Dettenhausen 132,3 125,0 7,3 0,5 

Holzgerlingen 178,2 125,0 53,2 8,2 

Rottenburg* 129,9 125,0 4,9 0,4 

Schlaitdorf 115,7 125,0 0,0 0,0 

Schönaich 156,8 125,0 31,8 4,0 

Steinenbronn 151,9 125,0 26,9 2,0 

Tübingen* 133,7 125,0 8,7 1,0 

Walddorfhäslach 129,8 125,0 4,8 0,3 

Waldenbuch 182,6 125,0 57,6 5,8 

Weil im Schönbuch 138,1 125,0 13,1 1,5 

Gesamt   333,4 48,0 

*: teilversorgte Verbandsmitglieder 

** Netzeinspeisung mit Gewerbe, Industrie und anderen Großverbrauchern sowie Wasserverlusten 

 

 

In Tabelle 6.2 erfolgt eine Prognose für den abgeschätzten Wasserverbrauch für 

Verbraucher ohne Wohnbezug. Es wurde zum einen ein Wachstum von 2 % sowie 

3 % pro Jahr über 30 Jahre berechnet. Ein angenommenes Wachstum von 2 % pro 

Jahr über 30 Jahre ergibt einen Mehrbedarf an Wasser von 39,8 l/s. Ein 

angenommenes Wachstum von 3 % pro Jahr über 30 Jahre führt zu einem Mehrbedarf 

von 69,4 l/s. Daraus wird deutlich, dass typische Wachstumsraten überschlägig zu 

einer Verdoppelung des abgeschätzten Wasserverbrauchs für Verbraucher ohne 

Wohnbezug bis in 30 Jahren führen können. Diese Verdoppelung wird nachfolgend für 

die Prognosen angesetzt. Bei einem Wachstum der Verbraucher mit hoher 

Jahresabgabe ohne Wohnbezug um den Faktor 2 kommt es zu einem künftigen 

Mehrbedarf an Wasser von 49,0 l/s gegenüber dem derzeitigen Wert bzw. insgesamt 

97,0 l/s in 30 Jahren.  
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Tabelle 6.2: Prognose eines künftigen Wasserbedarfs für Verbraucher ohne 

Wohnbezug 

Verbandsmitglied 

Abge-

schätzter 

Wasser-

bedarf für 

Verbraucher 

ohne 

Wohnbezug 

[l/s] 

Wachstum 

2% pro Jahr 

bis in  

30 Jahren 

[l/s] 

Wachstum 

3% pro Jahr 

bis in  

30 Jahren 

[l/s] 

Wachstum 

Faktor 2  

bis in  

30 Jahren  

[l/s] 

Altdorf 1,0 1,8 2,4 2,0 

Altenriet 0,2 0,4 0,5 0,4 

Ammerbuch 3,1 5,6 7,5 6,2 

Böblingen* 20,0 36,2 48,5 40,0 

Dettenhausen 0,5 0,9 1,2 1,0 

Holzgerlingen 8,2 14,9 19,9 16,4 

Rottenburg* 0,4 0,7 1,0 0,8 

Schlaitdorf 0,0 1,0 1,0 1,0 

Schönaich 4,0 7,2 9,7 8,0 

Steinenbronn 2,0 3,6 4,9 4,0 

Tübingen* 1,0 1,8 2,4 2,0 

Walddorfhäslach 0,3 0,5 0,7 0,6 

Waldenbuch 5,8 10,5 14,1 11,6 

Weil im Schönbuch 1,5 2,7 3,6 3,0 

gesamt 48,0 87,8 117,4 97,0 

*: teilversorgte Verbandsmitglieder 

 

6.1.2 Berechnung künftiger Bedarf für Verbraucher mit Wohnbezug 

Die ASG zählt seit 2024 insgesamt 15 Verbandsmitglieder (Hildrizhausen wird erst seit 

Juli 2024 mit Trinkwasser versorgt) in den Landkreisen Böblingen, Tübingen, 

Reutlingen und Esslingen. Die Bevölkerungsvorausrechnungen für die vier Landkreise 

reichen beim STALA nur bis ins Jahr 2040. Für bis in 30 Jahren (Ende des beantragten 

Wasserrechts) wurde durch Extrapolation ein Wachstum von 1,5 % angenommen 

(siehe Tabelle 6.3). Insgesamt ergibt sich für das Wachstum der Bevölkerung mit 

Extrapolation auf 30 Jahre ein Wert zwischen 4 und 6 %. Für die weiteren 

Berechnungen werden 6 % verwendet. 
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Tabelle 6.3: Bevölkerungsprognose bis 2040 und Extrapolation auf 30 Jahre 

Landkreis 
Bevölkerung 

(STALA) 

Veränderung 

der 

Bevölkerung 

(STALA) 

Extra-

polation 

auf 30 

Jahre 

Veränderung der 

Bevölkerung 

(STALA) inkl. 

Extrapolation  

auf 30 Jahre 

 2020 2020-2040   

 Anzahl % % % 

Böblingen  392.898 3,5 1,5 5,0 

Esslingen  533.617 2,8 1,5 4,3 

Reutlingen  287.497 2,5 1,5 4,0 

Tübingen  228.471 4,4 1,5 5,9 

 

 

Hinsichtlich der Wasserversorgung für Verbraucher mit Wohnbezug werden 

nachfolgend zwei Versorgungssituationen betrachtet: 

• Jahr mit mittlerer Auslastung (basierend auf Mittelwert zwischen 2000 und 

2024) 

• Jahr mit hoher Auslastung (basierend auf höchstem Wert zwischen 2000 und 

2024) 

 

 

Berechnung künftiger Bedarf für ein Jahr mit mittlerer Auslastung 

 

Zuerst erfolgt die Berechnung für ein Jahr mit mittlerer Auslastung. Der aktuelle 

Wasserbedarf für Verbraucher mit Wohnbezug errechnet sich über die Differenz von 

der mittleren Jahresauslastung (siehe Tabelle 5.1) und dem abgeschätzten 

Wasserbedarf für Verbraucher ohne Wohnbezug (siehe Tabelle 6.2). Setzt man für die 

Berechnung des künftigen Wasserbedarfs bis in 30 Jahren ein Bevölkerungswachstum 

von 6 % an, ergibt sich der in Tabelle 6.4 dargestellte künftige Wasserbedarf bis in 

30 Jahren für Verbraucher mit Wohnbezug. Dieser liegt in der Summe 9,7 l/s über dem 

aktuellen Bedarf für ein Jahr mit mittlerer Auslastung.  
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Tabelle 6.4: Künftiger Wasserbedarf für ein Jahr mit mittlerer Auslastung für 

Verbraucher mit Wohnbezug  

Verbandsmitglied 

aktueller Wasserbedarf 

für Verbraucher mit 

Wohnbezug 

(Mittelwert 2000-2024) 

[l/s]  

künftiger Wasserbedarf 

für Verbraucher mit 

Wohnbezug bis in 

30 Jahren (bei einem 

Wachstum von 6 %) 

[l/s] 

Altdorf 6,0 6,4 

Altenriet 2,6 2,8 

Ammerbuch 15,1 16,0 

Böblingen* 35,7 37,8 

Dettenhausen 7,4 7,8 

Hildrizhausen*, ** 2,2 2,3 

Holzgerlingen 14,5 15,4 

Rottenburg* 10,2 10,8 

Schlaitdorf 2,5 2,7 

Schönaich 12,8 13,6 

Steinenbronn 7,9 8,4 

Tübingen* 13,3 14,1 

Walddorfhäslach 7,2 7,6 

Waldenbuch 11,1 11,8 

Weil im Schönbuch 13,8 14,6 

gesamt 162,3 172,1 

*: teilversorgte Verbandsmitglieder 

** abgeschätzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen) 

 

 

Berechnung künftiger Bedarf für ein Jahr mit hoher Auslastung 

 

Als nächstes wurde ein Jahr mit hoher Auslastung betrachtet. Der aktuelle 

Wasserbedarf für Verbraucher mit Wohnbezug errechnet sich über die Differenz von 

der höchsten Jahresauslastung (siehe Tabelle 5.1) und dem abgeschätzten 

Wasserbedarf für Verbraucher ohne Wohnbezug (siehe Tabelle 6.2). Setzt man für die 

Berechnung des künftigen Wasserbedarfs bis in 30 Jahren ein 

Bevölkerungswachstum von 6 % an, ergibt sich der in Tabelle 6.5 dargestellte künftige 

Wasserbedarf für Verbraucher mit Wohnbezug. Für bis in 30 Jahren erhält man einen 

Wasserbedarf für ein Jahr mit hoher Auslastung in Höhe von 202,2 l/s. Das entspricht 

einem Plus von 11,7 l/s.  
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Tabelle 6.5: Künftiger Wasserbedarf für ein Jahr mit hoher Auslastung für Verbraucher 

mit Wohnbezug 

Verbandsmitglied 

aktueller Wasserbedarf 

für Verbraucher mit 

Wohnbezug 

(höchster Wert 2000-

2024) 

[l/s]  

künftiger Wasserbedarf 

für Verbraucher mit 

Wohnbezug bis in 

30 Jahren (bei einem 

Wachstum von 6 %) 

[l/s] 

Altdorf 6,9 7,3 

Altenriet 2,9 3,1 

Ammerbuch 16,3 17,3 

Böblingen* 42,9 45,5 

Dettenhausen 7,8 8,3 

Hildrizhausen*, ** 2,5 2,7 

Holzgerlingen 19,2 20,4 

Rottenburg* 12,6 13,4 

Schlaitdorf 2,9 3,1 

Schönaich 15,6 16,5 

Steinenbronn 9,3 9,9 

Tübingen* 15,0 15,9 

Walddorfhäslach 8,2 8,7 

Waldenbuch 13,9 14,7 

Weil im Schönbuch 14,5 15,4 

gesamt 190,5 202,2 

*: teilversorgte Verbandsmitglieder 

** abgeschätzt aus Abnahme ab Sommer 2024 (Anschluss Hildrizhausen) 

 

 

6.2 Künftiger Wasserbedarf für Tage mit Spitzenentnahme 

6.2.1 Darstellung auf Grundlage der Beteiligungsquote 

Nach aktueller Beschlusslage der Verbandsversammlung der ASG erfolgte eine 

Anpassung der Bezugsrechte und eine Regelung bei Überschreitungen bzw. Erwerb 

von Bezugsrechten in Bezug auf den künftigen Wasserbedarf. Dabei wurde die 

einzuhaltende Beteiligungsquote der Mitglieder der ASG von Monatswerten auf 

Tagesspitzenwerte umgestellt. In der nachfolgenden Tabelle 6.6 ist der geplante Stand 

der Bezugsrechte (Spalte ‚künftige Bezugsrechte‘) mit aufgenommen worden. Das 

Verbandsmitglied Hildrizhausen (ab Juli 2024) wurde mit einer Teilversorgung von 5 l/s 

beim künftigen Wasserbedarf mitberücksichtigt. Ferner ist eine zur Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit und Erhöhung der Planungssicherheit erforderliche Poolmenge 
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von 15 l/s vorgesehen, die sich aus nicht genutzten Bezugsmengen der 

Verbandsmitgliedern zusammensetzt. Diese Poolmenge kann für Unvorhergesehenes 

oder für kurzfristigen Mehrbedarf genutzt werden. Die Summe aus den künftigen 

Bezugsrechten in Höhe von 400 l/s kann als Anhaltswert für den künftigen 

Spitzentagesbedarf herangezogen werden. Der rechnerisch abgeschätzte 

Spitzentagesbedarf liegt geringfügig höher als die künftigen Bezugsrechte. 

 

 

Tabelle 6.6: Anpassung der künftigen Bezugsrechte auf 400 l/s 

Verbandsmitglied 

aktuelles 

Bezugs-

recht  

[l/s] 

Rechnerisch 

abgeschätzter 

Spitzentagesbedarf 

[l/s] 

künftige 

Bezugsrechte 

[l/s] 

Altdorf 13 14,7 13 

Altenriet 5 6,2 5 

Ammerbuch 35 34,6 35 

Böblingen 112 100,3 108 

Dettenhausen 16 15,8 16 

Hildrizhausen  4,6 5 

Holzgerlingen 39 43,1 39 

Rottenburg 20 21,2 20 

Schlaitdorf 5 5,5 5 

Schönaich 30 31,9 30 

Steinenbronn 17 19,8 17 

Tübingen 28 28,6 28 

Walddorfhäslach 16 15,0 16 

Waldenbuch 34 33,8 34 

Weil im Schönbuch 30 30,6 29 

Summen 400 405,7 400 

 

 

6.2.2 Plausibilitätskontrolle  

Hinsichtlich der Wasserversorgung für Verbraucher mit Wohnbezug wird nachfolgend 

noch zusätzlich der Spitzentagesbedarf (basierend auf Berechnungen in Kap. 5.2.6) 

betrachtet. Der aktuelle Wasserbedarf für Verbraucher mit Wohnbezug errechnet sich 

über die Differenz vom rechnerisch abgeschätzten Spitzentagesbedarf (siehe Tabelle 

5.3) und dem abgeschätzten Wasserbedarf für Verbraucher ohne Wohnbezug (siehe 

Tabelle 6.2). Setzt man für die Berechnung des künftigen Wasserbedarfs bis in 
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30 Jahren ein Bevölkerungswachstum von 6 % an, ergibt sich der in Tabelle 6.7 

dargestellte künftige Wasserbedarf bis in 30 Jahren für Verbraucher mit Wohnbezug. 

Somit kommt es bis in 30 Jahren an Spitzentagen zu einem Mehrbedarf an Wasser 

von 21,7 l/s. Insgesamt wird deutlich, dass der rechnerisch abgeschätzte 

Spitzentagesbedarf mit einem Faktor 2 für Verbraucher mit Wohnbezug auch anhand 

des Bevölkerungswachstums plausibel ist und somit die Zahlen aus den künftigen 

Bezugsrechten für den künftigen Spitzenbedarf bis in 30 Jahren mit 400 l/s 

herangezogen werden können. Betrachtet man das neue Verbandsmitglied 

Hildrizhausen kann das künftige Bezugsrecht von 5 l/s, gemäß aktueller Beschlusslage 

der Verbandsversammlung, als plausibel angesehen werden. 

 

Tabelle 6.7: Künftiger Wasserbedarf für einen rechnerisch abgeschätzten 

Spitzentagesbedarf für Verbraucher mit Wohnbezug  

Verbandsmitglied 

aktueller Wasser-

bedarf für Verbraucher 

mit Wohnbezug 

(Rechnerisch 

abgeschätzter 

Spitzentagesbedarf) 

[l/s]  

künftiger Wasserbedarf 

für Verbraucher mit 

Wohnbezug bis in 

30 Jahren (bei einem 

Wachstum von 6 %) 

[l/s] 

Altdorf 13,7 14,5 

Altenriet 6,0 6,4 

Ammerbuch 31,9 33,8 

Böblingen 83,1 88,1 

Dettenhausen 15,5 16,4 

Hildrizhausen 4,6 4,8 

Holzgerlingen 34,2 36,3 

Rottenburg 22,6 24,0 

Schlaitdorf 5,5 5,8 

Schönaich 28,2 29,9 

Steinenbronn 17,8 18,9 

Tübingen 26,8 28,4 

Walddorfhäslach 14,8 15,7 

Waldenbuch 27,5 29,2 

Weil im Schönbuch 28,1 29,8 

gesamt 360,3 382,0 
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6.3 Gesamtschau des künftigen Wasserbedarfs unter Berücksichtigung von 

Eigenbedarf und Wasserverlusten 

 

Mit den in den beiden vorangegangenen Kapiteln angeführten Methoden zur 

Wachstumsprognose für Verbraucher mit und ohne Wohnbezug ist eine Abschätzung 

des künftigen Wasserbedarfs bis in 30 Jahren erfolgt. Der künftige Wasserbedarf bis 

in 30 Jahren für die drei betrachteten Versorgungssituationen (Jahr mit mittlerer 

Auslastung, Jahr mit hoher Auslastung, Spitzenbedarf) ist in Tabelle 6.8 

zusammenfassend dargestellt. Der künftige Wasserbedarf bis in 30 Jahren entspricht 

der Summe aus dem künftigen Wasserbedarf für Verbraucher ohne und mit 

Wohnbezug sowie dem Wasser für den Eigenbedarf (Carix-Anlage) und den 

Wasserverlusten. Die Wasserverluste setzen sich aus Rohrbrüchen oder 

Undichtigkeiten im Rohrnetz, Zählerabweichungen sowie Schleichverlusten und 

Leitungsspülungen sowie Reinigungen (Rohre, Behälter) zusammen. Der künftige 

Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inklusive Eigenbedarf und Wasserverluste) liegt an 

einem Spitzenbedarfstag mit 509 l/s deutlich über einem Jahr mit hoher Auslastung. 

 

Tabelle 6.8: Künftiger Wasserbedarf bis in 30 Jahren unter Berücksichtigung von 

Eigenbedarf und Wasserverlusten 

Zustandsbetrachtung  

für alle  

Verbandsmitglieder 

künftiger 

Wasserbedarf 

für 

Verbraucher 

ohne 

Wohnbezug 

bis in 

30 Jahren 

(Faktor 2) 

[l/s] 

künftiger 

Wasserbedarf 

für 

Verbraucher 

mit 

Wohnbezug 

bis in 

30 Jahren 

(Wachstum 

von 6 %) 

[l/s] 

Eigen-

bedarf, 

Wasser-

verluste 

[l/s] 

Künftiger 

Wasserbedarf 

bis in 30 Jahren 

(inkl. 

Eigenbedarf 

und 

Wasserverluste) 

[l/s] 

Jahr mit mittlerer 

Auslastung 
97,0 172,1 30 299,1 

Jahr mit hoher 

Auslastung 
97,0 202,2 30 329,2 

Spitzenbedarf 97,0 382,0 30 509,0 

* Zahlen aus den künftigen Bezugsrechten wurden für den künftigen Spitzenbedarf herangezogen 
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7 Fazit - Abgleich künftiger Wasserbedarf mit Wasser- und Bezugsrechten  

 

In diesem Kapitel erfolgt ein Abgleich des künftigen Wasserbedarfs bis in 30 Jahren 

(inklusive Eigenbedarf und Wasserverluste) mit den Wasser- und Bezugsrechten. In 

den nachfolgenden beiden Tabellen sind die Wasser- bzw. Bezugsrechte mit dem 

künftigen Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inkl. Eigenbedarf und Wasserverluste) 

dargestellt. Die Entnahmen aus den Brunnen Entringen I und II sowie Poltringen I und 

II machen ca. 1/3 des gesamten Eigenwassers aus (siehe Tabelle 4.2) und daher ein 

unverzichtbares Standbein. Dies begründet die Höhe der beantragten Wassermengen 

für die Brunnen Entringen I und II sowie Poltringen I und II.  

 

Der künftige Wasserbedarf bis in 30 Jahren für ein Jahr mit hoher Auslastung (siehe  

Tabelle 7.1) ist unter Einhaltung der Wasserrechte für die maximale Jahresentnahme 

nicht komplett möglich. Es ergibt sich eine Differenz von ca. 13 l/s. Die Wasserrechte 

für Jahresentnahmen – insbesondere auch die antragsgegenständlichen Entnahmen 

(Entringen I und II sowie Poltringen I und II) – und das Bezugsrecht sind erforderlich, 

um künftig die Wasserversorgung der Verbandsmitglieder sicherzustellen.  

 

Tabelle 7.1: Abgleich künftiger Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inkl. Eigenbedarf und 

Wasserverluste) für ein Jahr mit hoher Auslastung mit Wasser- und 

Bezugsrecht  

Wasserbilanzgrößen 
Werte 

[l/s] 

Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht  

(max. Jahresentnahme) 

316 

Künftiger Wasserbedarf in 30 Jahren (inkl. 

Eigenbedarf und Wasserverluste) in einem Jahr 

mit hoher Auslastung  

329,2 

Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht  

(max. Jahresentnahme)  - Wasserbedarf 
-13,2 

 

 

Der künftige Wasserbedarf für Tage mit Spitzenbedarf bis in 30 Jahren (inkl. 

Eigenbedarf und Wasserverluste, siehe Tabelle 7.2) kann mit den Wasserrechten für 

die maximale Entnahme an 60 Spitzenverbrauchstagen nicht komplett gedeckt 

werden. Es ergibt sich eine Differenz von 38 l/s. Wird der künftige Wasserbedarf bis in 

30 Jahren für ein Jahr mit mittlerer Auslastung als Grundlage für die Berechnung des 

Spitzentagesbedarfs herangezogen, ergibt sich ein geringfügig höherer künftiger 

Wasserbedarf. Diese Differenz belegt, dass die bestehenden und beantragten 

Wasserrechte – insbesondere auch die antragsgegenständlichen Entnahmen 
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(Entringen I und II sowie Poltringen I und II) – und das Bezugsrecht erforderlich sind, 

um künftig die Wasserversorgung an einem Spitzentag sicherzustellen. Ergänzend 

sind weitere Maßnahmen bis in 30 Jahren erforderlich. Die Verbandsmitglieder sollen 

hinsichtlich Wassersparen besser informiert werden. Auch die Preisgestaltung soll 

zum Wassersparen hin angepasst werden. Ein neu angepasstes Monitoring wäre 

hierfür erforderlich. Auch die Erschließung einer neuen Trinkwassergewinnungsanlage 

sollte in Abhängigkeit der tatsächlichen künftigen Entwicklungen in Betracht gezogen 

werden, damit die künftige Wasserversorgung sichergestellt werden kann. 

 

Tabelle 7.2: Abgleich künftiger Wasserbedarf bis in 30 Jahren (inkl. Eigenbedarf und 

Wasserverluste) für Tage mit Spitzenentnahme mit Wasser- und 

Bezugsrecht  

Wasserbilanzgrößen 
Werte 

[l/s] 

Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht  

(max. Entnahme an 60 Spitzentagen) 
471 

Künftiger Wasserbedarf in 30 Jahren (inkl. 

Eigenbedarf und Wasserverluste für Tage mit 

Spitzenentnahme 

509,0 

Summe Wasserrecht bzw. Bezugsrecht  

(max. Entnahme an 60 Spitzentagen) - 

Spitzenbedarf 

-38,0 
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1 Konventionell-chemische Rohwasseruntersuchungen 

 

In den nachfolgenden Unterkapiteln sind die Prüfberichte der konventionell-

chemischen Rohwasseruntersuchungen dokumentiert: 

 

• ASG-Brunnen Entringen I vom 13.06.2024 

• ASG-Brunnen Entringen II vom 13.06.2024 

• ASG-Brunnen Poltringen I vom 13.06.2024 

• ASG-Brunnen Poltringen II vom 13.06.2024 
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1.1 ASG-Brunnen Entringen I 
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1.2 ASG-Brunnen Entringen II 
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1.3 ASG-Brunnen Poltringen I 
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1.4 ASG-Brunnen Poltringen II 
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2 Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen 

In den nachfolgenden Unterkapiteln sind die Prüfberichte der mikrobiologischen 

Rohwasseruntersuchungen dokumentiert: 

 

• ASG-Brunnen Entringen I vom 09.12.2021 

• ASG-Brunnen Entringen II vom 31.05.2022 

• ASG-Brunnen Poltringen I vom 01.02.2022 

• ASG-Brunnen Poltringen II vom 19.04.2022 

• ASG-Brunnen Poltringen II vom 16.02.2024 

• ASG Rohmischwasser aller Brunnen vor Carix vom 25.09.2024 

 

Im Jahr 2024 wurde nur das Rohwasser des Brunnens Poltringen II mikrobiologisch 

untersucht. In diesem Jahr gab es zusätzlich insgesamt 25 Untersuchungen des 

Rohmischwassers aller Brunnen vor der Carix-Anlage. Außerdem wurde das 

Reinwasser vor und nach der Desinfektion mit ca. 100 Proben laufend geprüft. 

Hierbei wurde kein Handlungsbedarf festgestellt. 
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2.1 ASG-Brunnen Entringen I 
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2.2 ASG-Brunnen Entringen II 
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2.3 ASG-Brunnen Poltringen I 
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2.4 ASG-Brunnen Poltringen II 
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2.5 ASG-Brunnen Poltringen II  
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2.6 ASG Rohmischwasser aller Brunnen vor Carix  

 



 26 
 

 

Antrag auf Bewilligung der Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen I und II bei Entringen sowie den 

Brunnen I und II bei Poltringen  

A831-5 Unterlage 04: Hydrochemische und Mikrobiologische Rohwasseruntersuchungen  
 

 


	2025-05-13 Bekanntmachung Wasserrechtsantrag ASG.pdf
	Sammelmappe1.pdf
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_01_Uebersichtslageplan - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_02_Lageplan_Brunnen_Entringen_I_und_II - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_03_Lageplan_Brunnen_Entringen_I_und_II_Detail - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_04_Lageplan_Brunnen_Poltringen_I_und_II - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_05_Lageplan_Brunnen_Poltringen_I_und_II_Detail - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_06_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_I - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_07_Versorgungsschema_Brunnen_Entringen_II - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_08_Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_I - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 02_Plan_09_Versorgungsschema_Brunnen_Poltringen_II - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - 2025-03-13 ASG - Antragsschreiben - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - unterlage01_antrag_asg_entringen_poltringen_202503012 - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - unterlage02_antrag_asg_entringen_poltringen_20250312 - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - unterlage03_antrag_asg_entringen_poltringen_20250312 - 08.04.2025
	GLADAN - 08.04.2025 - unterlage04_antrag_asg_entringen_poltringen_20250312 - 08.04.2025


